
 

Richtlinie für die Anwendung von Debitkarten (Stand: Jänner 2022) 
Richtlinien für die Anwendung von Debitkar-

ten und Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe 

des persönlichen Codes 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf 

geschlechtsspezifische Differenzierungen verzichtet. Alle per-

sonenbezogenen Formulierungen sind geschlechtsneutral zu 

verstehen. 

Diese Richtlinien regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem 

Inhaber eines Kontos (im Folgenden „Kontoinhaber“), zu wel-

chem Debitkarten ausgegeben sind, sowie dem jeweils be-

rechtigten Inhaber dieser Debitkarten (im Folgenden „Karten-

inhaber“) einerseits und dem kontoführenden Kreditinstitut 

andererseits. 

Hinweis: Folgende Punkte beziehen sich nur auf die Debit 

Mastercard®: 

• 1.8. 

• 1.9.5. 

• 1.9.6. 

• 1.9.7. 

• 1.14. 

• bei 2.2.1 bezieht sich „und im Internet“ auf die Debit 

Mastercard®. 

1 Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Karten-Service  

Das Karten-Service ist ein weltweit verbreitetes Bargeldbe-

zugssystem und bargeldloses Zahlungssystem, welches mit 

speziell ausgegebenen Zugangsinstrumenten Bargeldbezüge 

und/oder bargeldlose Zahlungen an gekennzeichneten Akzep-

tanzstellen ermöglicht. 

1.2 Funktion für kontaktloses Zahlen 

Debitkarten mit dem Symbol für kontaktloses Zahlen ermögli-

chen dem Karteninhaber weltweit kontaktlose und bargeld-

lose Zahlungen an gekennzeichneten Akzeptanzstellen. 

1.3 Persönlicher Code 

Der persönliche Code, auch PIN (Persönliche Identifizierungs-

nummer, Personal Identification Number) genannt, ist eine 

Ziffernkombination, die der Karteninhaber erhält. Die Eingabe 

des persönlichen Codes ermöglicht die Benützung des Kar-

ten-Services. 

1.4 Kontoinhaber 

Ein Kontoinhaber, der die Ausstellung einer Debitkarte 

wünscht, hat einen an das Kreditinstitut gerichteten Karten-

antrag zu unterfertigen. Bei einem Gemeinschaftskonto mit 

gemeinsamer Verfügungsberechtigung („Und“-Konto) ist jeder 

Kartenantrag von allen Kontoinhabern zu unterfertigen. Bei 

allen Gemeinschaftskonten („Und“ und „Oder“-Konten) haften 

alle Kontoinhaber für die im Zusammenhang mit der/den De-

bitkarte/n entstehenden Verbindlichkeiten solidarisch. Soweit 

im Folgenden der Begriff „Kontoinhaber“ verwendet wird, 

bezeichnet dieser Begriff bei „Und“-Konten alle Kontoinhaber 

gemeinsam, bei „Oder“-Konten jedoch jeden einzelnen Konto-

inhaber. 

1.5 Karteninhaber 

Der Kontoinhaber kann die Ausstellung einer Debitkarte für 

sich selbst und für dritte Personen, insbesondere Zeichnungs-

berechtigte, beantragen. Diese haben den Kartenantrag mit 

zu unterfertigen und die Geltung dieser Richtlinien zu akzep-

tieren. 

1.6 Kartenantrag, Kartenvertrag 

Nimmt das Kreditinstitut den vom Kontoinhaber unterfertig-

ten Kartenantrag an, kommt der Kartenvertrag zustande. Der 

Kartenantrag gilt jedenfalls mit Zustellung der Debitkarte an 

den Karteninhaber als angenommen. 

1.7 Drittanbieter 

Als Drittanbieter gelten alle Parteien, die nicht der Kartenin-

haber oder das Kreditinstitut selbst sind. Drittanbieter kön-

nen zum Beispiel sein: Gerätehersteller, Mobilfunkanbieter, 

Programmhersteller. Im Zuge einer Digitalisierung der physi-

schen Debitkarte über eine Endgeräte-Wallet kann der Ab-

schluss gesonderter Nutzungsbedingungen zwischen dem 

Karteninhaber und dem Drittanbieter erforderlich sein. Auf 

dieses Erfordernis hat das Kreditinstitut keinen Einfluss. Die 

Informationen des Karteninhabers, die er über Endgeräte-

Wallets von Drittanbietern Letzteren zur Verfügung stellt und 

die von Letzteren gespeichert werden, unterliegen ausschließ-

lich der Kontrolle des Drittanbieters. Die Wahrung der diesbe-

züglich geltenden Schutz- und Sorgfaltspflichten obliegt aus-

schließlich dem Drittanbieter. 

1.8 Kartendaten/Mastercard® Identity Check™-

Verfahren  

Kartendaten sind die auf der physischen Debitkarte angeführ-

ten Daten, die der Karteninhaber für Zahlungen im Fernab-

satz den Akzeptanzstellen bekannt zu geben hat. Dies sind in 

der Regel: Kartennummer, Ablaufdatum und CVC (= Card Veri-

fication Code). 

Zusätzlich zur Angabe der Kartendaten kann bei Zahlungen 

im Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerä-

tes auch die Teilnahme am Mastercard® Identity Check™-Ver-

fahren erforderlich sein, sofern der Zahlungsvorgang bei ei-

nem Vertragsunternehmen mit Sitz in der Europäischen 

Union ausgelöst wird und keine Ausnahme von der starken 

Kundenauthentifizierung vorliegt.  

Die physische Debitkarte ist automatisch für das Master-

card® Identity Check™-Verfahren registriert, sofern der Kar-

teninhaber die Autorisierung über die Spängler ID-App akti-

viert hat. Vor der Freigabe einer Kartenzahlung im Master-

card® Identity Check™-Verfahren hat der Karteninhaber die 

Übereinstimmung der in der Spängler ID-App angezeigten 

Zahlungsdaten mit den auf der Mastercard® Identity Check™ 

Seite eingegebenen Aufträgen zu prüfen. Für die Verwendung 

der Spängler ID-App gelten die Bedingungen für Electronic 

Banking.  
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1.9 Die Anwendungsmöglichkeiten der Debit-

karte für den Karteninhaber 

1.9.1 Geldausgabeautomaten (GAA) 

Der Karteninhaber ist berechtigt, an Geldausgabeautomaten 

im In- und Ausland, die mit einem auf der Debitkarte ange-

führten Symbol gekennzeichnet sind, mit der Debitkarte und 

dem persönlichen Code Bargeld bis zu dem vereinbarten Li-

mit zu beziehen. 

Warnhinweis: Im Ausland kann an Geldausgabeautoma-

ten aus sicherheitstechnischen Gründen zeitweise der 

Bargeldbezug unterbunden sein. Es wird empfohlen, ins-

besondere auf Reisen auch andere Zahlungsmittel mitzu-

führen. 

1.9.2 POS-Kassen 

Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit dem auf 

der Debitkarte angeführten Symbolen gekennzeichnet sind 

(im Folgenden „POS-Kassen“), mit der Debitkarte und dem 

persönlichen Code Lieferungen und Leistungen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen (im Folgenden „Vertragsun-

ternehmen“) im In- und Ausland bis zu dem vereinbarten Li-

mit bargeldlos zu bezahlen. Auch Geldausgabeautomaten 

können die Funktion von POS-Kassen haben. Im Ausland 

kann an Stelle der Eingabe des persönlichen Codes die Unter-

schriftsleistung erforderlich sein.  

Der Karteninhaber weist durch Eingabe des persönlichen 

Codes und Betätigung der Taste „OK“ bzw. durch seine Unter-

schriftsleistung das Kreditinstitut unwiderruflich an, den 

Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit dem Kontoinha-

ber vereinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunterneh-

men zu zahlen. Nach Bestätigung der Taste „OK“ oder 

nach Unterschriftsleistung kann der Zahlungsauftrag 

nicht mehr widerrufen werden. Das Kreditinstitut nimmt 

diese Anweisung bereits jetzt an. 

1.9.3 Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des per-

sönlichen Codes  

An POS-Kassen, die mit dem auf der Debitkarte angeführten 

Symbol für kontaktloses Zahlen gekennzeichnet sind, ist der 

Karteninhaber berechtigt, mit der Debitkarte ohne Einstecken 

der Debitkarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder Eingabe 

des persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten der Debit-

karte zur POS-Kasse Lieferungen und Leistungen von Ver-

tragsunternehmen im In- und Ausland bis zum Betrag von 

EUR 50 pro Einzeltransaktion kontaktlos und bargeldlos zu 

bezahlen. 

Der Karteninhaber weist bei Kleinbetragszahlungen bis zum 

Betrag von EUR 50 pro Einzeltransaktion durch bloßes Hinhal-

ten der Debitkarte zur POS-Kasse des Vertragsunternehmens 

das Kreditinstitut unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an 

das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Nach dem Hin-

halten der Debitkarte zur POS-Kasse kann der Zahlungsauf-

trag nicht mehr widerrufen werden. Das Kreditinstitut nimmt 

diese Anweisung bereits jetzt an. 

Aus Sicherheitsgründen ist die Summe der Beträge, die mit di-

rekt aufeinander folgenden Zahlungen ohne Eingabe des 

persönlichen Codes bezahlt werden können, auf insgesamt 

EUR 125 beschränkt. Nach Erreichen dieser Beschränkung 

muss der Karteninhaber eine bargeldlose Zahlung oder Bar-

geldbehebung mit persönlichem Code durchführen, um wei-

tere Kleinbetragszahlungen durchführen zu können.  

Vor dem erstmaligen Einsatz der Debitkarte für Kleinbetrags-

zahlungen ohne Eingabe des persönlichen Codes muss diese 

zumindest einmal zur Zahlung an der POS-Kasse oder zur 

Bargeldbehebung am Geldausgabeautomaten unter Eingabe 

des persönlichen Codes verwendet worden sein. 

1.9.4 Zahlung von Verkehrsnutzungsentgelten und 

Parkgebühren ohne Eingabe des persönlichen 

Codes 

Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Debitkarte ohne Ein-

stecken der Debitkarte, ohne Unterschriftsleistung und/oder 

Eingabe des persönlichen Codes, durch bloßes Hinhalten der 

Debitkarte zu unbeaufsichtigten POS-Terminals Verkehrsnut-

zungsentgelte oder Parkgebühren im In- und Ausland kon-

taktlos und bargeldlos zu bezahlen.  

Der Karteninhaber weist bei der Zahlung von Verkehrsnut-

zungsentgelten oder Parkgebühren an unbeaufsichtigten 

POS-Terminals durch bloßes Hinhalten der Debitkarte zum 

POS-Terminal des Vertragsunternehmens das Kreditinstitut 

unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das jeweilige Ver-

tragsunternehmen zu zahlen. Nach dem Hinhalten der De-

bitkarte zum unbeaufsichtigten POS-Terminal kann der 

Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen werden. Das Kre-

ditinstitut nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 

1.9.5 Kartenzahlungen im Fernabsatz  

Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Debitkarte ohne de-

ren Vorlage Lieferungen und Leistungen von Vertragsunter-

nehmen im In- und Ausland im Rahmen des Fernabsatzes 

(über das Internet, unter Zuhilfenahme eines mobilen Endge-

rätes, telefonisch, per Fax oder E-Mail) bis zu dem vereinbar-

ten Limit bargeldlos zu bezahlen, falls dies das jeweilige Ver-

tragsunternehmen ermöglicht. Der Karteninhaber weist 

durch Bekanntgabe der Kartendaten das Kreditinstitut unwi-

derruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafür mit 

dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Ver-

tragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt diese 

Anweisung bereits jetzt an. 

Viele Vertragsunternehmen akzeptieren die bargeldlose Be-

zahlung von deren Lieferungen und Leistungen im Internet 

oder unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes nur im 

Rahmen des Mastercard® Identity Check™-Verfahrens (siehe 

Punkt 1.8). Um in diesem Fall eine bargeldlose Bezahlung 

durchführen zu können, muss der Karteninhaber am Master-

card® Identity Check™-Verfahren teilnehmen und die Konfi-

guration des Computersystems, das der Karteninhaber ver-

wendet, die technischen Voraussetzungen (wie z. B. das Öff-

nen von Dialogfenstern) erfüllen. In diesem Fall wird das Kre-

ditinstitut den Karteninhaber darüber in Kenntnis setzen, 

dass die vom Karteninhaber für die Autorisierung gewählte 

und mit dem Kreditinstitut vereinbarte Freigabemethode für 

Spängler Online (derzeit die Spängler ID-App oder ein für die 
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Nutzung mit Mastercard® Identity Check™ vom Kreditinstitut 

zukünftig freigegebenes Verfahren) herangezogen wird, um 

die Bezahlung zu autorisieren. Der Karteninhaber kann über 

diese Freigabemethode vom Kreditinstitut als der rechtmä-

ßige Karteninhaber authentifiziert werden. Der Karteninhaber 

weist das Kreditinstitut bei Verwendung dieser Freigabeme-

thode unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen 

des dafür mit dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das 

jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut 

nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. 

1.9.6 Wiederkehrende Zahlungen mit demselben 

Zahlungsempfänger im Fernabsatz über das 

Internet oder unter Zuhilfenahme eines mobi-

len Endgerätes (E-Commerce, M-Commerce)  

Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Debitkarte ohne de-

ren Vorlage wiederkehrende Lieferungen und Leistungen von 

Vertragsunternehmen im In- und Ausland im Rahmen des 

Fernabsatzes über das Internet oder unter Zuhilfenahme ei-

nes mobilen Endgerätes bis zu dem vereinbarten Limit bar-

geldlos zu bezahlen, falls dies das jeweilige Vertragsunterneh-

men ermöglicht. Der Karteninhaber weist bei wiederkehren-

den Zahlungsvorgängen mit demselben Zahlungsempfänger 

durch Bekanntgabe der Kartendaten beim ersten Zahlungs-

vorgang das Kreditinstitut unwiderruflich an, den Rechnungs-

betrag für den ersten und die nachfolgenden Zahlungsvor-

gänge im Rahmen des dafür mit dem Kontoinhaber verein-

barten Limits an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zah-

len. Das Kreditinstitut nimmt diese Anweisung bereits jetzt 

an. 

Viele Vertragsunternehmen akzeptieren die bargeldlose Be-

zahlung von deren Lieferungen und Leistungen im Internet 

oder unter Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes nur im 

Rahmen des Mastercard® Identity Check™-Verfahrens (siehe 

Punkt 1.8). Um in diesem Fall eine bargeldlose Bezahlung 

durchführen zu können, muss der Karteninhaber am Master-

card® Identity Check™-Verfahren teilnehmen und die Konfi-

guration des Computersystems, das der Karteninhaber ver-

wendet, die technischen Voraussetzungen (wie z. B. das Öff-

nen von Dialogfenstern) erfüllen. In diesem Fall wird das Kre-

ditinstitut den Karteninhaber darüber in Kenntnis setzen, 

dass die vom Karteninhaber für die Autorisierung gewählte 

und mit dem Kreditinstitut vereinbarte Freigabemethode für 

Spängler Online (derzeit die Spängler ID-App oder ein für die 

Nutzung mit Mastercard® Identity Check™ vom Kreditinstitut 

zukünftig freigegebenes Verfahren) herangezogen wird, um 

die Bezahlung zu autorisieren. Der Karteninhaber kann über 

diese Freigabemethode vom Kreditinstitut als der rechtmä-

ßige Karteninhaber authentifiziert werden. Der Karteninhaber 

weist bei wiederkehrenden Zahlungsvorgängen mit demsel-

ben Zahlungsempfänger das Kreditinstitut bei Verwendung 

dieser Freigabemethode beim ersten Zahlungsvorgang un-

widerruflich an, den Rechnungsbetrag für den ersten und 

die nachfolgenden Zahlungsvorgänge im Rahmen des da-

für mit dem Kontoinhaber vereinbarten Limits an das jewei-

lige Vertragsunternehmen zu zahlen. Das Kreditinstitut nimmt 

diese Anweisung bereits jetzt an. 

Achtung: Eine Authentifizierung des Karteninhabers bei wie-

derkehrenden Zahlungen mit demselben Zahlungsempfänger 

im Fernabsatz über das Internet oder unter Zuhilfenahme ei-

nes mobilen Endgerätes erfolgt nur beim ersten Zahlungsvor-

gang, nicht jedoch bei den folgenden Zahlungsvorgängen. 

1.9.7 Zahlungsvorgänge, bei denen der Betrag nicht 

im Voraus bekannt ist („Blankoanweisungen“) 

Im Fall der Abgabe einer Anweisungserklärung, bei der der 

genaue Betrag zum Zeitpunkt, zu dem der Karteninhaber 

seine Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs er-

teilt, nicht bekannt ist, wird der Geldbetrag blockiert, zu dem 

der Karteninhaber zugestimmt hat. Das Kreditinstitut gibt den 

blockierten Geldbetrag unverzüglich nach Eingang der Infor-

mation über den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs frei, 

spätestens jedoch nach Eingang des Zahlungsauftrags. 

Der Karteninhaber haftet für die Bezahlung des vom Vertrags-

unternehmen beim Kreditinstitut eingereichten Betrages.  

Der Karteinhaber hat dann einen Anspruch auf Erstattung, 

wenn der eingereichte Betrag den Betrag übersteigt, den der 

Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabever-

halten, den Bedingungen des Kartenvertrages und den jewei-

ligen Umständen des Einzelfalles vernünftigerweise hätte er-

warten können.  

Auf Verlangen des Kreditinstitutes hat der Karteninhaber 

diese Sachumstände darzulegen. Der Anspruch auf Erstat-

tung ist vom Karteninhaber gegenüber dem Kreditinstitut in-

nerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung 

seines Kontos mit dem betreffenden Geldbetrag bei sonsti-

gem Ausschluss des Anspruchs auf Erstattung geltend zu ma-

chen.  

Der Karteninhaber hat keinen Anspruch auf Erstattung, wenn  

er die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs 

dem Kreditinstitut direkt erteilt hat und  

ihm die Informationen über den anstehenden Zahlungsvor-

gang in der vereinbarten Form mindestens 4 Wochen vor 

dem Fälligkeitstermin vom Kreditinstitut oder vom Vertrags-

unternehmen mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden.  

Achtung: Solche Blankoanweisungen fordern zum Beispiel 

Hotels und Leihwagenunternehmen. Bitte prüfen Sie in die-

sem Fall besonders genau den Vertrag mit dem Vertragsun-

ternehmen und dessen Abrechnung. 

1.9.8 Altersnachweis 

Mit der Debitkarte kann der Karteninhaber gegenüber Dritten 

nachweisen, ob er eine bestimmte, dem Dritten gegenüber 

relevante Altersgrenze überschritten hat. Die diesbezügliche 

Bestätigung des Kreditinstituts wird anhand der vom Karten-

inhaber dem Dritten – persönlich oder an technischen Ein-

richtungen – zu diesem Zweck präsentierten Debitkarte elekt-

ronisch eingeholt. 

1.9.9 Abfrage des Vertragsunternehmens zur Debit-

karte 

Vertragsunternehmen sind berechtigt, anhand der ihnen vom 

Karteninhaber zur Verfügung gestellten Kartendaten, zu 
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prüfen, ob die Debitkarte einsetzbar ist, zum Zeitpunkt der 

Prüfung gültig ist und ob eine Sperre der Debitkarte vorliegt. 

1.10 Einwendungen aus dem Grundgeschäft 

Meinungsverschiedenheiten und wechselseitige Ansprüche, 

die sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen dem Karteninha-

ber und seinem Vertragspartner über Lieferungen und Leis-

tungen ergeben, die der Karteninhaber unter Verwendung 

der Debitkarte bargeldlos bezahlt hat, sind direkt mit dem 

Vertragspartner zu klären. Dies gilt insbesondere auch für die 

Höhe des Rechnungsbetrages. Das Kreditinstitut übernimmt 

keine Haftung für die vertragskonforme Abwicklung des 

Grundgeschäftes durch den Vertragspartner. 

1.11 Entgeltänderungen 

Anpassungen der Entgelte an den Verbraucherpreisindex er-

folgen gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesell-

schaft (AGB), die unter www.spaengler.at – Service – Down-

loads – Geschäftsbedingungen abrufbar sind. 

1.12 Haftung des Kontoinhabers 

Alle Dispositionen des Karteninhabers unter Verwendung der 

Debitkarte erfolgen auf Rechnung des Kontoinhabers. 

Unternehmer bzw. juristische Personen haften für Schäden, 

die dem Kreditinstitut aus der Verletzung der in diesen Richtli-

nien festgelegten Sorgfaltspflichten durch den/die Inhaber 

der Karte, die zum Konto des Unternehmers bzw. der juristi-

schen Person ausgegeben wurde, bei jeder Art des Verschul-

dens des Karteninhabers betraglich unbegrenzt. 

1.13 Falsche Bedienung eines Geldausgabeauto-

maten bzw. einer für die Durchführung einer 

bargeldlosen Zahlung vorgesehenen POS-

Kasse 

Nach viermaliger Falscheingabe des persönlichen Codes in 

Folge ist die Debitkarte für den aktuellen Kalendertag und 

den folgenden Kalendertag inaktiv. In der Folge sind noch drei 

Eingabeversuche möglich, bei jeder Falscheingabe erfolgt je-

weils eine Sperre für den aktuellen Kalendertag und den Fol-

getag. Ist auch beim letzten Versuch die Eingabe des persönli-

chen Codes falsch, wird die Karte eingezogen. Nach einmali-

ger richtiger Eingabe des persönlichen Codes sind alle Funkti-

onen der Karte wieder vollständig hergestellt. 

1.14 Mastercard® Identity Check™-Sperre 

Schlagen im Fall von Mastercard® Identity Check™-Authentifi-

zierungen 5 aufeinander folgende Authentifizierungen fehl, so 

wird die Karte für weitere Authentifizierungen gesperrt und 

kann in Spängler Online durch den Karteninhaber oder in je-

der Filiale der Bank wieder entsperrt werden. 

Nach einer Sperre des Mastercard® Identity Check™-Verfah-

rens kann die Karte weiterhin für Bezugsvorgänge an Geld-

ausgabeautomaten und an POS-Kassen verwendet werden. 

1.15 Verfügbarkeit des Systems 

Achtung: Es kann insbesondere im Ausland zu technischen, 

nicht im Einflussbereich des Kreditinstitutes liegenden Ab-

schaltungen der Betriebssysteme kommen. Auch kann es 

durch Manipulationen Dritter zu Beeinträchtigungen der 

Funktionsfähigkeiten der Akzeptanzstellen kommen. Auch in 

solchen Fällen darf der persönliche Code nicht an Dritte 

weitergegeben werden. 

Es wird empfohlen, insbesondere auf Reisen auch andere 

Zahlungsmittel mitzuführen. 

1.16 Gültigkeitsdauer der Debitkarte, Kartenver-

tragsdauer und Beendigung 

1.16.1 Gültigkeitsdauer der Debitkarte 

Die Debitkarte ist bis zum Ende des Jahres gültig, das auf ihr 

vermerkt ist. 

1.16.2 Austausch der Debitkarte 

Bei aufrechtem Kartenvertrag stellt das Kreditinstitut dem 

Karteninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 

eine neue Debitkarte zur Verfügung.  

Das Kreditinstitut ist bei aufrechtem Kartenvertrag überdies 

berechtigt, die Debitkarte aus wichtigem Grund zurückzufor-

dern und dem Karteninhaber eine neue Debitkarte zur Verfü-

gung zu stellen. 

1.16.3 Vernichtung der Debitkarte 

Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen Debitkarte ver-

pflichtet, für die gesicherte Vernichtung der alten Debitkarte 

zu sorgen. Spätestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist 

eine Debitkarte zu vernichten. 

1.16.4 Dauer des Kartenvertrags 

Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Er endet jedenfalls mit der Beendigung der Kontoverbindung 

des Kontoinhabers. Sowohl der Kontoinhaber als auch der 

Karteninhaber können den Kartenvertrag jederzeit zum Letz-

ten eines jeden Monats kündigen. Das Kreditinstitut kann den 

Kartenvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 

zwei Monaten kündigen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des kann der Kartenvertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst 

werden. 

Laufende periodische Entgelte für die Verwendung der Debit-

karte werden dem Kontoinhaber anteilig rückerstattet. Dies 

gilt nicht für einmal anlässlich der Ausgabe der Debitkarte an-

fallende Entgelte für die Erstellung und Ausfolgung der Debit-

karte. Bestehende Verpflichtungen des Konto- und Kartenin-

habers werden durch die Kündigung oder vorzeitige Auflö-

sung nicht berührt und sind zu erfüllen. 

1.16.5 Rückgabe der Debitkarte 

Mit Beendigung der Kontoverbindung sind alle zu dem Konto 

ausgegebenen Debitkarten und bei Kündigung des Kartenver-

trages die jeweilige Debitkarte unverzüglich nach Ende des 

Vertragsverhältnisses zurückzugeben. Das Kreditinstitut ist 

berechtigt, nicht zurückgegebene Debitkarten zu sperren 

und/oder einzuziehen. 

1.17 Änderung der Richtlinien 

Nicht die Hauptleistungen des Kreditinstituts oder die Ent-

gelte betreffende Änderungen dieser zwischen Kunden und 

Kreditinstitut vereinbarten Richtlinien werden dem Kunden 

vom Kreditinstitut spätestens zwei Monate vor dem 
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vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis 

auf die betroffenen Bestimmungen angeboten. Die Zustim-

mung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor 

dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Wi-

derspruch des Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut 

den Kunden im Änderungsangebot hinweisen.  

An einen Kunden, der Verbraucher ist, kann die Mitteilung 

über die angebotenen Änderungen in jeder Form erfolgen, 

die mit ihm vereinbart ist. Gibt es eine Vereinbarung über die 

Nutzung von Spängler Online (Internetbanking), so ist eine 

solche Form auch die Übermittlung des Änderungsangebotes 

in Spängler Online (Internetbanking), wobei der Kunde über 

das Vorhandensein des Änderungsangebots in Spängler On-

line (Internetbanking) auf die mit ihm vereinbarte Weise (E-

Mail oder sonst vereinbarte Form) informiert werden wird. 

Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot 

über die Änderung auf eine mit dem Unternehmer verein-

barte Weise zum Abruf bereit zu halten. 

Außerdem wird das Kreditinstitut eine Gegenüberstellung 

über die von der Änderung der Richtlinien betroffenen Best-

immungen sowie die vollständige Fassung der neuen Richtli-

nien auf seiner Homepage veröffentlichen und diese in aus-

gedruckter Form dem Kunden auf dessen Verlangen in seinen 

Geschäftsstellen aushändigen oder postalisch übermitteln. 

Das Kreditinstitut wird den Kunden mit der Mitteilung über 

die angebotene Änderung auf diese Möglichkeiten hinweisen. 

Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der Richtli-

nien hat der Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rah-

menverträge für Zahlungsdienstleistungen vor dem Inkraft-

treten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf 

wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen. 

1.18 Name oder Anschrift und Kontaktdaten  

Der Kontoinhaber bzw. der Karteninhaber hat dem Kreditin-

stitut Änderungen seines Namens, seiner Firma, seiner An-

schrift oder der Anschrift einer anderen von ihm namhaft ge-

machten Empfangsstelle, seiner E-Mail-Adresse sowie seiner 

Telefon- und Mobiltelefonnummer unverzüglich mitzuteilen. 

Gibt der Konto- bzw. Karteninhaber Änderungen der Anschrift 

nicht bekannt, gelten schriftliche Erklärungen des Kreditinsti-

tuts als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Konto- bzw. 

Karteninhaber dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift 

gesendet wurden. Gibt der Konto- bzw. Karteninhaber Ände-

rungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobiltelefonnum-

mer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts 

über das Vorhandensein einer Nachricht in Spängler Online 

als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Konto- bzw. Kar-

teninhaber dem Kreditinstitut bekannt gegebene E-Mail-Ad-

resse bzw. Mobiltelefonnummer gesendet wurden. 

1.19 Rechtswahl 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kontoinhaber bzw. 

dem Karteninhaber und dem Kreditinstitut gilt österreichi-

sches Recht, wenn der Kunde im Zeitpunkt der Begründung 

der Geschäftsbeziehung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Österreich hat. 

Wenn der Verbraucher im Zeitpunkt der Begründung der Ge-

schäftsbeziehung seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 

Österreich, sondern in einem anderen EWR-Mitgliedstaat hat, 

gilt österreichisches Recht mit der Maßgabe, dass günstigere 

zwingende Verbraucherschutzbestimmungen des Staates sei-

nes gewöhnlichen Aufenthalts anwendbar bleiben, wenn das 

Recht dieses EWR-Staates nach der Rom-I-VO (Verordnung EG 

Nr. 593/2008) ohne die Rechtswahl anzuwenden wäre. 

2 Bestimmungen für das Karten-
Service 

2.1 Benützungsinstrumente 

Der Karteninhaber erhält von dem Kreditinstitut als Benüt-

zungsinstrumente die Debitkarte und einen persönlichen 

Code. 

Sofern vereinbart, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Debit-

karte und den persönlichen Code an die zuletzt vom Konto- 

bzw. Karteninhaber bekanntgegebene Adresse des Kartenin-

habers zu versenden, Debitkarte und persönlicher Code dür-

fen nicht gemeinsam versendet werden.  

Die Debitkarte bleibt Eigentum des Kreditinstitutes. 

2.2 Limitvereinbarung und Limitsenkungen 

2.2.1 Limitvereinbarung 

Der Kontoinhaber und das Kreditinstitut vereinbaren 

• bis zu welchem Limit pro Zeiteinheit (z.B. täglich oder 

wöchentlich) Bargeld unter Benützung der Debitkarte 

von Geldausgabeautomaten behoben werden kann so-

wie  

• bis zu welchem Limit pro Zeiteinheit (z.B. täglich oder 

wöchentlich) unter Benützung der Debitkarte an POS-

Kassen, an Geldausgabeautomaten mit POS-Funktion 

und im Internet bargeldlos bezahlt werden kann.  

2.2.2 Limitsenkungen 

Der Kontoinhaber ist ohne Angabe von Gründen berechtigt, 

die Senkung des Limits bei der kontoführenden Stelle zu ver-

anlassen. 

2.3 Kontodeckung 

Der Karteninhaber darf im Rahmen der vereinbarten Limits 

die im Punkt 1.9. beschriebenen Benützungsmöglichkeiten 

der Debitkarte nur in dem Ausmaß ausnützen, als das Konto, 

zu dem die Debitkarte ausgestellt wurde, die erforderliche 

Deckung (Guthaben und Überziehungsrahmen) aufweist. 

2.4 Pflichten des Karteninhabers 

2.4.1 Unterfertigung der Debitkarte 

Der Karteninhaber ist verpflichtet, die Debitkarte sofort nach 

Erhalt an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterfertigen. 

2.4.2 Verwahrung der Debitkarte und Geheimhal-

tung des persönlichen Codes 

Der Karteninhaber ist auch im eigenen Interesse ver-

pflichtet, die Debitkarte sorgfältig zu verwahren. Eine 
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Weitergabe der Debitkarte an dritte Personen ist nicht 

zulässig.  

Der persönliche Code ist geheim zu halten.  

Der persönliche Code darf niemandem, insbesondere 

auch nicht Mitarbeitern des Kreditinstitutes, anderen 

Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern bekannt 

gegeben werden.  

Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist darauf zu 

achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

2.4.3 Sperr-Meldung und sonstige Anzeigen 

Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder 

sonstiger nicht autorisierter Nutzung der Debitkarte hat der 

Karteninhaber bzw. der Kontoinhaber unverzüglich, sobald er 

davon Kenntnis erlangt, bei der kontoführenden Stelle oder 

über den Sperrnotruf eine Sperre der Debitkarte zu veranlas-

sen. Die Sperre der Karte kann vom Karteninhaber auch in 

Spängler Online (Internetbanking) erfolgen. 

2.5 Abrechnung 

Transaktionen unter der Verwendung der Debitkarte werden 

vom Konto abgebucht und in der mit dem Kontoinhaber für 

den Zugang von Erklärungen vereinbarten Form bekannt ge-

geben. 

2.6 Umrechnung von Fremdwährungen  

Bei der Verrechnung von Bargeldbezügen bzw. bargeldloser 

Zahlungen an POS-Kassen im Ausland wird der jeweilige Be-

trag der ausländischen Währung wie folgt umgerechnet: 

• bei zum Euro fixierten nationalen Währungseinheiten 

zum jeweiligen Fixkurs, 

• bei Währungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten 

der Europäischen Währungsunion sind, zu dem wie 

nachstehend beschrieben ermittelten Fremdwährungs-

kurs. 

Der Fremdwährungskurs wird auf Basis der auf der von Telet-

rader Software GmbH betriebenen Internetseite 

www.austrofx.at öffentlich zugänglich gemachten Devisenver-

kaufskurse von inländischen und ausländischen Kreditinstitu-

ten ermittelt. 

Der in Rechnung gestellte Fremdwährungskurs wird für jede 

Fremdwährung aus dem Mittelwert aller zu dieser Fremdwäh-

rung auf www.austrofx.at gegenübergestellten Devisenver-

kaufskurse ohne Berücksichtigung des Kurses der Bankhaus 

Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft gebildet. 

Für die Ermittlung eines Fremdwährungskurses sind mindes-

tens vier auf www.austrofx.at veröffentlichte Kurse (ohne den 

Kurs der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft) er-

forderlich. Stehen weniger Kurse zur Verfügung, gelangt der 

auf der Homepage der PSA Payment Services Austria GmbH 

www.psa.at ersichtliche Referenzwechselkurs von OANDA 

Corporation zur Anwendung. 

Die Fremdwährungskurse können beim Kreditinstitut erfragt 

oder auf www.psa.at abgefragt werden. Der Kurstag für die 

Umrechnung ist der Tag, an dem die Payment Services Aus-

tria GmbH, über die diese Zahlungen abgewickelt werden, die 

Belastung erhält. Der Kurs sowie das Kursdatum werden dem 

Kontoinhaber in der mit ihm für den Zugang von Erklärungen 

vereinbarten Form bekannt gegeben. 

2.7 Sperre 

Die Sperre einer Debitkarte kann vom Kontoinhaber oder 

vom betreffenden Karteninhaber wie folgt beauftragt werden: 

-jederzeit über eine für diese Zwecke von der PSA Payment 

Services Austria GmbH eingerichtete Sperrnotrufnummer 

(„PSA Sperrnotruf“) (die Telefonnummer der Sperrnotrufnum-

mer kann im Inland einer Aufschrift an jedem Geldausgabe-

automaten bzw. auf der Internetseite www.psa.at entnom-

men und bei jedem Kreditinstitut erfragt werden) oder 

-zu den jeweiligen Öffnungszeiten des Kreditinstitutes (abruf-

bar unter www.spaengler.at) persönlich, schriftlich oder tele-

fonisch bei dem Kreditinstitut. Es bleibt dem Karten- bzw. 

Kontoinhaber überlassen, mit dieser Sperre auch allfällige di-

gitale Debitkarten, die zur physischen Karte verbunden sind, 

zu sperren. 

-vom Karteninhaber jederzeit über Spängler Online (Internet-

banking). Es bleibt dem Karteninhaber überlassen, mit dieser 

Sperre auch allfällige digitale Debitkarten, die zur physischen 

Karte verbunden sind, zu sperren. 

Eine innerhalb der Öffnungszeiten bei dem Kreditinstitut oder 

– zu welchem Zeitpunkt immer – beim „PSA Sperrnotruf“ be-

auftragte Sperre wird unmittelbar mit Einlangen des Sperr-

auftrags wirksam. Außerhalb der Öffnungszeiten bei dem 

Kreditinstitut einlangende Sperraufträge werden unverzüg-

lich, spätestens eine Stunde nach Beginn der nächsten Öff-

nungszeit, wirksam. 

Die über den „PSA Sperrnotruf“ beantragte Sperre bewirkt bis 

auf weiteres die Sperre aller zum Konto ausgegebenen Debit-

karten, wenn der Kunde die zu sperrende Karte nicht indivi-

dualisieren kann (Folgenummer). Mit dieser Sperre werden 

auch alle digitalen Debitkarten dieser physischen Karte(n) ge-

sperrt. 

Der Kontoinhaber ist berechtigt, die Aufhebung der Sperre 

von Debitkarten bzw. einzelner Debitkarten zu seinem Konto 

zu veranlassen. Nach vorgenommener Sperre wird eine neue 

Debitkarte nur aufgrund eines schriftlichen Auftrages des 

Kontoinhabers erstellt. 

Das Kreditinstitut ist berechtigt, die Debitkarte ohne Mitwir-

kung des Kontoinhabers oder des Karteninhabers zu sperren 

oder die zur Debitkarte vereinbarten Limits herabzusetzen, 

wenn 

a) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 

Debitkarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch genom-

men werden können, dies rechtfertigen; 

b) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 

Verwendung der Debitkarte besteht; oder 

c) der Kontoinhaber seinen Zahlungsverpflichtungen im Zu-

sammenhang mit einer mit der Debitkarte oder seinem Konto 

verbundenen Kreditlinie (Überschreitung oder Überziehung) 

nicht nachgekommen ist und 
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• entweder die Erfüllung dieser Zahlungspflichten auf-

grund einer Verschlechterung oder Gefährdung der Ver-

mögensverhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflich-

teten gefährdet ist oder 

• beim Kunden die Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 

oder unmittelbar droht. 

Die Bank wird den Karteninhaber von einer solchen Sperre 

und deren Gründe in der mit dem Karteninhaber vereinbar-

ten Kommunikationsform möglichst vor, spätestens aber un-

verzüglich nach der Sperre informieren. Die Informations-

pflicht besteht nicht, soweit eine Bekanntgabe der Sperre 

oder der Gründe für die Sperre eine gerichtliche oder verwal-

tungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. österreichischen 

oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder objekti-

ven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen würde. 

Eine Sperre aus den vorstehend in a) genannten Sicherheits-

gründen kann sich zum Schutz vor missbräuchlicher Verwen-

dung ausgespähter Kartendaten auch nur auf bestimmte Län-

der beziehen. Der Umfang derartiger Sperren ist auf der In-

ternetseite der Bank zum Stichwort „Geo-Control“ abfragbar. 

In diesem Fall hat der Karteninhaber die Möglichkeit, die 

Sperre für diese Länder zeitlich begrenzt aufheben zu lassen, 

um die tatsächliche Verwendung der Debitkarte in diesen 

Ländern zu ermöglichen. 

Achtung: Die Sperre wirkt jedoch nicht für kontaktlose 

Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persönlichen 

Codes. Kleinbetragszahlungen sind auch nach der Sperre 

bis zum Betrag von maximal EUR 75,-- weiterhin möglich. 
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